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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZURICH

Organ des Ziircher Kantonalen Lehrervereins - Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

50. JAHRGANG NUMMER 8/9 27. APRIL 1956

Reallohnerhohung fiir das Personal von Stadt und Kanton Ziirich

a) Kanton Ziirich

Mit 141 gegen O Stimmen hiess der Kantonsrat
Montag, den 26. Mirz den einstimmigen Kommissions-
antrag gut, dem kantonalen Personal eine Reallohn-
erhéhung von durchschnittlich 7,29, zu gewihren und
die volle Besoldung in die Beamtenversicherungskasse
einzubauen. :

Die nene Besoldungsskala

Erhdhung pro Jahr Index

Kl Min. Max. Min. Max. Min. Max. | Stand 139 = 100

Er Fr. % % Min. Max
117291 9630| 611 | 628 | 9,1 7,0 |213,2| 190,2
2| 7770110410 | 655 682 9,2 | 7,0 | 213,0| 191,9
3| 825011190 700 | 736 | 9,3 | 7,0 |209,8|191,3
4| 8730[11970| 744 | 790 9,3 |71 |207,0]190,9
51921012750 | 788 | 844 | 94 | 7,1 | 202,0| 188,9
619780 (13680 | 923| 902 10,4 | 7,1 | 199,5]189,3
7 110410 |14610| 972 | 961 |10,3 | 7,0 | 198,5 | 189,6
8 11100 {15540 | 936 | 1020 | 9,2 | 7,0 | 196,7 | 188,5
9 {11880 (16500 | 990 | 1109 | 9,1 | 7,2 | 196,6 | 188,0
10 |12660 {17460 | 1044 | 1198 | 9,0 | 7,4 | 196,6 | 187,5
11 |13440 (18420 | 1098 | 1286 | 8,9 | 7,5 | 196,5| 187,0
12 {14280 |19440 | 1212 | 1435 | 9,3 | 8,0 | 195,7 | 186,2
13 [15150 |20550 | 1356 | 1529 | 9,8 | 8,0 | 195,4 | 186,2
14 |16110 {21750 | 1445 | 1567 | 9,9 | 7,8 | 196,3 | 187,0
15 |17100 |23160 | 1564 | 1670 |10,1 | 7,8 | 197,4 | 189,5
16 |18150 |24930 | 1742 | 1988 (10,6 | 8,7 | 199,0 | 194,6
17 [19230 {26730 | 1806 | 2336 (10,4 | 9,6 | 200,8 | 199,4

Die jihrlichen Mehrauslagen belaufen sich auf 10,5
Millionen Franken (alle Personalkategorien inbegriffen),

Bei der Beamtenversicherungskasse wird das Maxi-
mum der Witwenrente um 59, auf 309, erhoht und der
technische Zinsfuss von 31 auf 31,9, reduziert. Da-
durch wird das versicherungstechnische Defizit der
Kasse auf iiber 40 Millionen steigen. Zur Verzinsung
desselben werden einerseits die jihrlichen Mutations-
gewinne verwendet, anderseits werden zum Ausgleich
fiir die Kasse die Primien fiir den Versicherten von 59,
auf 5,5%, und fur den Staat von 79, auf 7,79, erhoht,
und die ersten drei Monatsbetreffnisse der Lohnerhéhung
miissen voll der Kasse tiberwiesen werden. Somit wird
das Personal dann ab 1. April 1956 in den Genuss der
hohern Lohne kommen. Den Rentnern wird der rest-
liche Einkauf fiir den Einbau der 109, Teuerungszulage
vom Jahre 1952 erlassen. Aufgehoben wird auch die Be-
stimmung, wonach dem kantonalen Personal, das tiber
das 65. Altersjahr hinaus im Staatsdienst steht, bis heute
der Lohn um den Betrag einer AHV-Rente gekiirzt
wurde.

Dann beschloss die Kommission, eine Motion einzu-
reichen, in der verlangt wird, dass auch eine strukturelle
Besoldungsrevision durchzufiihren sei, in welcher vor
allem die mittleren Besoldungsklassen gehoben werden
miissten.
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Die Entschidigungen an die Présidenten and Aktnare der
Bezirksschulpflegen werden wie folgt neu festgesetzt:

Bezirk Ziirich

Peisident "0 =0 . T 0 B 12000—

zZwel iktuarede - a s oo s B 1500, —
Bezirk Winterthur

Prisident: & = b o ne ne . o Hel - 7h()

Aktuars & 7 e i Ee 15000
#ibrige Begirke

Prasident = e i nn i n i el 06002

Aktuar > s o o s et ehy s S800

Die ganze Vorlage tritt rickwirkend auf den 1. Januar
1956 in Kraft.

Fiir die Pfarrer und Lebrer iberwies der Regierungsrat
dem Kantonsrat ein Gesetz zur Genehmigung, in wel-
chem er beantragt, die Kompetenz zur Festsetzung der
Besoldungen der Pfarrer und Volksschullehrer sei dem
Kantonsrat zu ubertragen. Nach Annahme dieses Ge-
setzes durch das Volk wird der Kantonsrat dann auch
die Besoldungen der Pfarrer und Lehrer neu festsetzen
konnen. Wir wollen spiter im Detail auf diese Vorlage
eintreten.

b) Stadt Ziirich

Auch der Gemeinderat der Stadt Ziirich stimmte
Mittwoch, den 28. Mirz einer Vorlage zu, welche dem
stadtischen Personal eine Reallohnerhéhung von 5,19%,
bis 10,49, je nach Besoldungsklasse, bringt. Um die
wihrend des Krieges eingetretene Nivellierung etwas zu
korrigieren, wurden die mittleren Besoldungsklassen
etwas mehr gehoben. Im gewogenen Mittel betrigt auch
hier die Erthohung 7,29,. Diese Reallohnerh6hung bringt
der Stadt eine jahrliche Mehrausgabe von 12,3 Millionen.
Die ganze Besoldung wird in die stidtische Versiche-
rungskasse eingebaut. Hiefiir miissen 6 Monatsbetreff-
nisse der Erhohung in die Kasse einbezahlt werden, so
dass die hohern Lohne erst ab 1. Juli 1956 zur Aus-
zahlung an das Personal gelangen. Die Vorlage tritt
riickwirkend auf 1. Januar 1956 in Kraft. Renten, die
nach dem 1. Januar 1956 festzusetzen sind, werden auf
Grund der erhohten Besoldung errechnet.

Die Lebrerbesoldungen wurden wie folgt beschlossen:

Kindergirtnerinnen 8160.— — 10200.—
Arbeits- und Hauswirt-

schaftslehrerinnen 8520— — 12120.—
Primarlehrer 11460.— — 15900.—
Sekundarlehrer 13800.— — 18420.—

Diese Besoldungen kénnen den Arbeits- und Haus-
wirtschaftslehrerinnen, den Primar- und Sekundarlehrern
aber erst dann ausbezahlt werden, wenn der Kanton die
gesetzlichen Grundlagen fiir die Lehrerbesoldungen auch
riickwirkend auf den 1. Januar 1956 dndern kann. Mit
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besonderem Interesse und einiger Besorgnis erwarten
daher die Lehrer der Stadt Zirich die Anderung des
kantonalen Lehrerbesoldungsgesetzes, die nun von einer

Kommission des Kantonsrates beraten wird.
J. Baur

Ziirch. Kant. Lehrerverein
Jabresbericht 1955

VII. Wichtige Geschifte

E. Rechtshilfe

Der Rechtskonsulent wurde durch den ZKLV haupt-
sichlich durch zwei Fille beansprucht, bei denen es sich
um wichtige Meinungsverschiedenheiten mit der Ver-
waltung der Beamtenversicherungskasse handelte, die
den Kantonalvorstand zusammen mit dem Rechtsbe-
rater wihrend sehr langer Zeit beschiftigten. Sodann
wurde dessen Rat eingeholt, um einer Verweserin, die
wihrend ihrer Oberseminarzeit das Obligatorium des
hauswirtschaftlichen Unterrichtes krankheitshalber nicht
voll erfiillt hatte, zu helfen, die daraus entstandenen
Schwierigkeiten zu meistern. Einem Kollegen, dem ein
Rechtsstreit drohte, da er das Verhalten eines andern in
scharfen Worten angegriffen hatte, was vom Angegriffe-
nen als Ehrverletzung angesehen wurde, konnte, da es
sich um einen Fall von allgemeiner Bedeutung handelte,
der Rechtskonsulent zu einer einmaligen Besprechung
und Beratung zur Verfiigung gestellt werden, was fiir
beide Parteien von Nutzen war, da auf diesem Wege
eine Einigung gefunden wurde. B.

F. Reorganisation der Oberstufe
(Siehe Jahresbericht 1954, Seite 29).

1. Die erziehungsritliche Kommission

Zu Beginn des Berichtsjahres beendete die vom Er-
ziehungsrat eingesetzte dreizehngliedrige Kommission
ihre Beratungen iiber die vom Erziehungsrat aufgestell-
ten Grundsitze zur Teilrevision der Oberstufe und iiber-
gab anfangs Mirz ihren Bericht dem Erziehungsrat.

Zu Beginn und gegen Ende des Berichtsjahres tagte
auch die Kommission des ZKLV zur Reorganisation der
Oberstufe, in welcher simtliche Lehrerorganisationen
vertreten sind. Auch die neu gegriindete Arbeitsgemein-
schaft fiir Versuchsklassenlehrer des Ziircher Oberlandes
wurde eingeladen, einen Vertreter abzuordnen. Sie dele-
gierte Kantonsrat Max Bithrer, PL, Bubikon. Diese
Kommission befasste sich mit den Grundsitzen des Er-
ziehungsrates zur Oberstufenreorganisation, mit Lehr-
plan fiir Werk- und AbschluBschule und mit dem ein-
jahrigen Kurs fur Versuchsklassenlehrer, der vom Er-
ziehungsrat angeordnet und mit deren Organisation Er-
ziehungsrat J. Binder, Vizeprisident des ZKLYV, beauf-
tragt worden war. Aufgabe der Kommission des ZKLV
wird es im neuen Jahr sein, Lehrpline fur Werk- und
AbschluBschule und die Grundsitze fiir die Ausbildung
der Werklehrer durchzuberaten. I B:

2. Awusbildungskurs fiir Versuchsklassenlebrer 1955/56

Ins Berichtsjahr 1955 fillt ein Ereignis, das von be-
sonderer Bedeutung ist, und verdient, neben andern wich-
tigen Geschiften und Massnahmen festgehalten zu wer-
den: Die Er6ffnung eines Jahreskurses fiir die Weiter- und
Ausbildung amtierender und zukiinftiger Versuchsklassen-
lehrer. Das von Sekundarlehrer Hans Wymann, dem Lei-
ter des Pestalozzianums und der Pidagogischen Arbeits-
stelle, mit grosser Hingabe und Umsicht betreute Unter-
nehmen ist unterdessen im Frithjahr 1956 zum Abschluss
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gebracht worden und wird aller Voraussicht nach gute
Friichte tragen, da ihm von seiten der kantonalen Erzie-
hungsbehorden grosses Verstindnis entgegengebracht so-
wie die notwendige finanzielle Unterstiitzung gewihrt
wurde, da die weir iiber 100 Kursteilnehmer bis zum Ende
mit Interesse ihrer zusitzlichen Arbeit oblagen und die
Leiter der verschiedenen Kurse sich voll einsetzten. Auch
die lokalen Schulbehorden, besonders die von Ziirich und
Winterthur, trugen das Ihre zum Gelingen des Kurses bei,
in dem u. a. die folgenden Gebiete dargestellt und durch-
gearbeitet wurden: Didaktik des Franzosischen, Einfiih-
rung in die Lehrmittel, die Unterrichtsprinzipien in Theo-
rie und Praxis, Schiileriibungen in Chemie und Physik,
Technischzeichnen.

Der Kurs wird im Jahresbericht des ZKLV aus zwei
Griinden kurz dargestellt. Erstens freut sich der Kantonal-
vorstand — und mit ihm sicher auch die Mitglieder des
Vereins — iiber die gegliickte Durchfiihrung des Kurses,
der fiir die zukiinftige Reorganisation der Oberstufe be-
deutungsvoll ist, zweitens aber auch deshalb, da die Vor-
arbeiten fiir den Kurs in einer kleinen Kommission ge-
leistet wurden, die auf Grund von Besprechungen und Be-
schliissen in der Volksschulgesetzkommission des ZKLV
gebildet wurde und die ihre Arbeit, die sie noch im Spit-
herbst 1954 aufgenommen hatte, Ende Januar 1955 mit
einem fertigen Kursprogramm abschloss. Thr gehorten,
von der Oberstufenkonferenz des Kantons Ziirich vorge-
schlagen, folgende Mitglieder an: Frau A. Kiser-Peter,
Edwin Frech, Andreas Walser, alle in Ziirich; Max Hon-
egger, Winterthur; Ernst Berger, Meilen. Als Prisident
wurde von der Volksschulgesetzkommission der Vizepri-
sident des ZKLV bestimmt, damit eine stindige Zusam-
menarbeit mit Erziehungsdirektion und Erziehungsrat ge-
wihrleistet sei, welche die Durchfiihrung des Kurses
durch verschiedene Beschliisse und durch die Gewihrung
der notwendigen Kredite ermdglichen mussten. Durch
diese Querverbindung wurde es moglich, das verschieden-
ster Umstinde wegen etwas spit in Angriff genommene
Unternehmen innert verhiltnismissig kurzer Zeit abzu-
schliessen. Dabei soll nicht unerwihnt bleiben, dass die
Erziehungsdirektion besonders dann gelegentlich in Zeit-
not und Schwierigkeiten geriet, wenn sie, was sie nicht
immer in eigener Kompetenz tun konnte, das Geld fiir
die notwendigen Auslagen beschaffen musste.

Die seinerzeitigen Beschliisse der Volksschulgesetz-
kommission, eine kleinere Kommission mit einer Sonder-
aufgabe zu bilden, waren aus eingehenden Besprechungen
iiber die Kritik an den Versuchsklassen hervorgegangen,
die besonders im Jahre 1954 laut geworden waren. Es
zeigte sich damals eine gewisse Lockerung in den Ver-
suchen zur Reorganisation der Oberstufe, indem man
mancherorts im Aufbau und in der Gestaltung des Unter-
richts die notwendige Zielstrebigkeit vermisste, die nicht
schlechtem Willen entsprang, sondern einer zu geringen
Vertrautheit mit der iibernommenen Arbeit. Es fehlte
auch da und dort die Klarheit tber die fiir die neue Stufe
entscheidenden Unterrichtsprinzipien. Die Gefahr eines
Auseinanderfallens zeichnete sich ab, und damit auch der
Umstand, dass die Versuchsklassen an Ansehen einzubiis-
sen begannen. Dem musste durch eine Einheitlichkeit der
Ausbildung und durch bestimmte Anforderungen an die
Lehrer, welche Versuchsklassen fithrten oder neu zu tiber-
nehmen gedenken, begegnet werden. Die Kommission
hatte somit eine Doppelaufgabe: Die Ausarbeitung eines
Kursprogrammes und die Aufstellung von Bedingungen
zuhanden der kantonalen Erziehungsbehorden iiber die
zukiinfrige Zulassung von Anwirtern auf Versuchsklas-

(30)



sen. Der Niederschlag ihrer Arbeit ist einerseits das Pro-
gramm des durchgefithrten Kurses, anderseits der Be-
schluss des Erziehungsrates vom 4. Januar 1955 iiber die
Anforderungen, die an Versuchsklassenlehrer zu stellen
sind.

Trotz des Erreichten bleibt es Aufgabe der Behorden
und der Lehrerschaft, wachsam und tdtig zu bleiben und
die notwendige Reorganisation der Oberstufe nach Krif-
ten zu fordern. B.

3. Versuch mit einem nenen Ubertritisverfabren in die Ober-
stufe (P. B. Nr. 3/4, 1955)

Zusammen mit der Erziehungsdirektion und dem
Vorstand des ZKLV fiihrte die Subkommission des
ZKLV an 101 Klassen des ganzen Kantons den im Vor-
jahr beschlossenen Prifungsversuch durch. Im ganzen
wurden 2505 Schiiler, also ca. 259, aller 6.-Klassler des
ganzen Kantons erfasst. Der Kommission gehorten an:
W. Pellaton, PL, Zirich, als Prasident; Dr. Jean Witzig,
Zirich; Hans Schaufelberger, PL, Winterthur; Otto
Wettstein, PL, Minnedorf und Emil Mever, PL, Ziirich.

Zweck dieses Versuches, der nach den Richtlinien
des ZKLV (P.B. Nr. 15, 1953 und Nr. 12, 1954) aufge-
baut wurde, war es, abzukliren, ob dieser Vorschlag
brauchbar sei oder durch welches andere, bessere Ver-
fahren er ersetzt werden konnte. Im besonderen sollte
gepriift werden:

1. Welche Note als Ubertrittsnote in die Sekundar-
schule in Frage kommen konnte.

2. Wie weit die Erfahrungsnote des 6.-Klasslehrers
mit der Prifung ibereinstimme.

3. Wie weit sich das Ergebnis der Prifung mit dem
Ergebnis der heutigen Probezeit der Sekundarschule
decke.

4. Wie mausste die Priifung gestaltet werden, um da-
mit die Schiiler auf Grund ihrer schulischen Leistungs-
fihigkeit gerecht den drei Schulen der neuen Oberstufe
(Sekundar-, Werk- und AbschluBschule) zuteilen zu
kénnen,

Alle Schiiler hatten im letzten Quartal der 6. Klassen
auf 14 Tage verteilt 6 Arbeiten zu 16sen: Zwei Aufsitze
(Nacherzidhlung und freier Aufsatz), eine Sprachiibung,
drei Rechnungsserien (eine schriftlich und zwei fixierend).
Fir die Nacherzihlung, die Sprachiibung und das schrift-
liche Rechnen hatten die Schiiler 60 Minuten, fiir den
freien Aufsatz 90 Minuten und fiir das fixierende Rech-
nen 30 Minuten Zeit.

Die wissenschaftlich exakte Auswertung der ca.
15000 Arbeiten war nur durch die Mithilfe des Statisti-
schen Biiros des Kantons Ziirich méglich. Der Bericht,
den Herr Prof. Dr. Witzig in Zusammenarbeit mit der
ganzen Subkommission verfasst, wird anfangs des
neuen Jahres erscheinen. Wir hoffen, diese Untersuchung
sei ein wertvoller Beitrag zur Gestaltung des neuen
Ubertrittsverfahrens, und herzlich danken wir allen, die
mithalfen, ihn durchzufiihren und auszuwerten, vorab
Herrn W. Pellaton, PL, Ziirich, Herrn Prof. Dr. ]J.
Witzig, Zurich.

4. Das Gesetz zur Reorganisation der Oberstufe

Im neuen Jahre dirfte der Gesetzes-Entwurf des
Erziehungsrates zur Reorganisation der Oberstufe der
Lehrerschaft zur Stellungnahme unterbreitet werden,
womit die ganze Reorganisation der Oberstufe dann in
ein neues, entscheidendes Stadium treten wird. Nur in
gemeinsamer, verstindnisvoller Zusammenarbeit zwi-
schen Behorden, politischen Parteien und Lehrerschaft
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wird es moglich sein, diese dringend notwendige Schul-
gesetzesrevision zu einem guten Ende zu fithren.

5. Bericht Nr. 1 der Erziebungsdirektion zur Reorganisation
der Oberstufe

Die Erziehungsdirektion iibergab im Juni 1955 dem
Synodalvorstand und dem Vorstand des ZKLV den
Bericht Nr. 1 zur Teilrevision des Volksschulgesetzes.
In interessanten Ausfiihrungen wurde hier eine Gesamt-
konzeption iiber die Neugestaltung der ziircherischen
Schulgesetzgebung aufgestellt und darin der Teilrevi-
sion der Reorganisation der Oberstufe ihren Platz zuge-

~wiesen. Kantonal- und Synodalvorstand sind sich mit

der Erziehungsdirektion darin einig, heute sei kaum eine
Totalrevision noch moglich, deshalb miissten einzelne
einheitliche Gebiete der Schulgesetzgebung in Teil-
revisionen revidiert werden. Der Auffassung der Erzie-
hungsdirektion konnten sie aber nicht beipflichten, fiir
Mittel- und Hochschule seien Revisionen moglichst auf
dem Verordnungswege und nur durch den Kantonsrat
durchzufihren, wihrend fir die Volksschule Gesetze
notig seien, tber die das Volk zu entscheiden habe. Sie
kamen zum Schluss, fiir alle Stufen unserer ziircherischen
Schulen (Volks-, Mittel- und Hochschule) miissten in
entsprechenden Sachgebieten die gemeinsamen Fragen
in gemeinsamen Gesetzen und Verordnungen geregelt
werden, um auch so rein dusserlich durch die Form der
Gesetzgebung die organische Einheit und Verbindung
der Volksschule mit den hoheren Lehranstalten zu
schaffen, die in Artikel 62, Absatz 2 unserer Kantons-
verfassung verlangt wird.

G. Revision der Lebrerbildungsgeseize

Einerseits hat der Herr Erzichungsdirektor bei der
Behandlung des Geschiftsberichtes der Erzichungsdirek-
tion im Kantonsrat erklirt, der im Kanton Ziirich herr-
schende Lehrermangel sei nicht so alarmierend, ander-
seits Uberreichte die Erziehungsdirektion Ende des
Jahres der Lehrerschaft einen Gesetzesentwurf zur Ver-
nehmlassung, in welchem die Lehrerbildungsgesetze da-
hin abgeindert werden sollten, dass in Zukunft vermehrt
auch ausserkantonale Primar- und Sekundarlehrer an
ziircherische Schulen gewihlt werden konnen. Der
grosse Kanton Ziirich méchte also aus andern Kantonen,
die zum Teil noch unter viel grosserem Lehrermangel
leiden, Lehrer fiir seine Schulen holen. Dieser Gesetzes-
entwurf diirfte im neuen Jahr nicht nur innerhalb der
Lehrerschaft, sondern auch in Politik und Offentlichkeit
zu lebhafter Diskussion Anlass geben.

H. Dispensation von jidischen und adventistischen
Schiilern vom Unterricht am Samstagvormitiag

Im Juni wurde die Lehrerschaft vom Beschluss des
Regierungsrates vom 26. Mai 1955 iiberrascht, in wel-
chem die Erziehungsdirektion zur Dispensation vom
Schulunterricht am Samstag von jiidischen und adventi-
stischen Kindern ermichtigt wurde. (P. B. Nrn. 15/16
und 19/20, 1955 und 3, 1956). Der Beschluss lautet:

I. In Erginzung zu § 61 der Verordnung iiber das Volks-
schulwesen vom 7. April 1900 wird die Erziehungsdirektion
im Sinne eines Versuches ermichtigt, Schiiler jiidischen
Glaubensbekenntnisses und der adventistischen Gemeinschaft
vom Besuch des Unterrichtes der Volksschule am Samstag
aus religiosen Griinden zu befreien.

I1. Zur Erlangung der Dispensation ist vom Inhaber der
elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt der o6rtlichen
Schulpflege ein Gesuch einzureichen und eine Erklirung des
Vorstandes der betreffenden Glaubensgemeinschaft beizu-
bringen, dass der Gesuchssteller der Gemeinschaft als aktives
Mitglied angehért und er miit seiner Familie den Samstag als
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religitsen Feiertag achtet. Das Gesuch ist mit der Vernehm-
lassung der Schulpflege an die Erzichungsdirektion weiter-
zuleiten. Mit der Bewilligung ist der Gesuchsteller zu ver-
pflichten, dafiir zu sorgen, dass der Schiiler den versiumten
Unterrichtsstoff vollstindig nacharbeitet. Er ist darauf auf-
merksam zu machen, dass bei Nichterfiillung dieser Ver-
pflichtung, bei einem durch die Unterrichtsbefreiung be-
wirkten Nachlassen der Leistungen des Schiilers oder bei Auf-
treten von Unzukdmmlichkeiten fiir den Schulbetrieb die
Dispensation widerrufen wird.

III. Diese Regelung tritt sofort in Kraft und wird auf zwei
Jahre befristet. Die von Dispensationen betroffenen Schulen
werden zur jihrlichen Berichterstattung iiber ihre Erfahrun-
gen eingeladen.

Dieser Beschluss iiberraschte die Lehrerschaft in dop-
pelter Hinsicht. Erstens ist er fiir unsere neutrale Volks-
schule von grundsitzlicher und weittragenderBedeutung,
und zweitens wurde eine Verordnung der Volksschul-
gesetzgebung wesentlich gedndert, ohne dass der Lehrer-
schaft vorher Gelegenheit zur Vernehmlassung gegeben
worden war, wie dies das Unterrichtsgesetz verlangt.

Die Vorstinde des Ziircher Kantonalen Lehrervereins
und der Lehrervereine Zurich und Winterthur ersuchten
daher am 25. Juni in einer gemeinsamen Eingabe den
Regierungsrat:

1. das im Unterrichtsgesetz verankerte Vernehm-
lassungsrecht sei zu beachten, und es sei den Schulkapi-
teln wie dem kantonalen Lehrerverein vor Beginn des
«Versuches» Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben;

2. mit der "Ausfithrung dieses Regierungsratsbe-

schlusses sei zuzuwarten, bis die Vernehmlassung der
Lehrerschaft vorliege.
Vorher schon hatte der Synodalvorstand das gleiche Ex-
suchen an den Erziehungsrat gerichtet. Auch das Schul-
amt und die Zentralschulpflege der Stadt Ziirich, sowie
die Bezirksschulpflege Zirich nahmen mit Erstaunen
von diesem Regierungsratsbeschluss Kenntnis.

Am 17. August fand eine durch Vertreter der Bezirks-
schulpflege Zirich und Winterthur, der Schulimter
Zurich und Winterthur und des ZKLV erweiterte ausser-
ordentliche Kapitelsprisidentenkonferenz statt, an wel-
cher Herr Dr. W. Schlatter, Sekretir der Erziehungs-
direktion, iber die ganze Frage ausfihrlich orientierte.
Die Konferenz fasste folgenden Beschluss:

1. Alle Prasidenten werden ihre Kapitel im September
iiber den Regierungsratsbeschluss vom 26. Mai 1955 orien-
tieren und die heute bestehende Situation hinsichtlich Begut-
achtungsrecht darstellen.

2. Der Synodalvorstand wurde beauftragt:

a) dem Erziehungsrat das Befremden der Konferenz dar-
iiber auszudriicken, dass die Lehrerschaft in dieser wichtigen
Schulfrage nicht vor der Beschlussfassung zur Vernehm-
lassung eingeladen wurde;

b) die Erzichungsdirektion zu ersuchen, die Schulkapitel
nachtriglich zur Stellungnahme einzuladen und

c) das weitere Vorgehen mit den Lehrervereinen des
Kantons und der Stidte Ziirich und Winterthur zu beraten.

Zwei grundsitzliche voneinander unabhingige Fra-
gen waren durch diesen Regierungsratsbeschluss zur
Diskussion gestellt worden:

a) das Begutachtungsrecht der Volksschullehrer und

b) die Verletzung der allgemeinen Schulpflicht durch

diese Dispensation am Samstag.

Auch das Gesamtkapitel Zirich befasste sich ein-
gehend mit der Frage des Samstagdispenses. Die Er-
ziehungsdirektion teilte dann mit, dass der Regierungsrat
es abgelehnt habe, seinen Beschluss vom 26. Mai 1955
in Wiedererwigung zu ziehen oder dessen Ausfithrung
zu sistieren. Hierauf lud der Erziehungsrat die Kapitel
nachtriglich zur Vernehmlassung ein und ersuchte sie,
bis im Juni 1956 tber die praktischen Auswirkungen
dieses Samstagdispenses zu berichten.

482

Wie dieser Bericht auch ausfallen mag, so bedauern
wir, dass der Regierungsrat mit seinem Beschluss vom
26. Mai 1955 am Fundament unserer neutralen Volks-
schule zu riitteln begann. Zudem miissen wir festhalten,
dass auch das Bundesgericht in fritheren Entscheiden
immer die allgemeine Schulpflicht als Birgerpflicht er-
achtete, von der aus religiosen Griinden niemand befreit
werden miisse. Dass in einer Schulklasse, wo jeden
Samstag ein oder mehrere Schiiler fehlen, eine pidago-
gisch gestorte Situation entstehen muss, ist jedem Lehrer
klar, und dass letzten Endes die dispensierten Schiiler
die Leidtragenden sein werden, da sie rund 1/8 ihres
Schulunterrichtes verlieren, der durch Nachhol- und
Privatstunden nie vollwertig ersetzt werden kann, steht
ausser Zweifel.

Umfrage in andern Kantonen

Auf Wunsch der Sektion Zirich des ZKLV fiihrte
der Kantonalvorstand bei den Sektionen des Schweiz.
Lehrervereins eine Umfrage durch, da von Seiten des
Herrn Erziehungsdirektors immer wieder behauptet
wurde, andere Kantone hitten dhnliche Regelungen, und
dort hitten sich durch solche Dispensationen vom
Schulunterricht am Samstag gar keine Schwierigkeiten
ergeben. Uber das Ergebnis dieser Umfrage werden wir
im neuen Jahr berichten. J-B.

J. Das Vernehmlassungsrecht der Volksschul-
lehrer

§ 316 des Unterrichtsgesetzes schreibt in Absatz 2
vor:
«Dieselben (die Kapitel) haben dem Erziehungsrate ihr
Gutachten abzugeben iiber den Lehrplan, tiber Einfithrung
neuer oder wesentliche Abidnderung bestehender Lehrmittel
der allgemeinen Volksschule, sowie ziber wichtige Verordnungen,
welche die innere Einrichfung derselben betreffen.»

Der Synodalvorstand schrieb zu dieser Frage dem
Erziehungsrat:

«Die nun erginzte Verordnung iiber das Volksschul-
wesen vom 7. April 1900 ist ohne Zweifel eine solche
wichtige Verordnung. Und das Begutachtungsrecht der
Lehrerschaft muss sich sinngemiss auch auf Anderungen
und Erginzungen beziehen, sonst wird es praktisch auf-
gehoben. Und auch ein befristeter Versuch hat minde-
stens wihrend der Dauer seiner Durchfithrung dieselben
Auswirkungen auf die innere Ordnung der Schule, wie
ein Definitivum, ganz abgesehen von dem durch den
Versuch geschaffenen Prijudiz fiir die spitere definitive
Regelung.» '

Die Vorstinde des Kant. Lehrervereins und der
Lehrervereine Ziirich und Winterthur teilten diese Auf-
fassung und verlangten deshalb in ihrer Eingabe, der
Regierungsrat moge mit der Ausfithrung seines Be-
schlusses zuwarten, bis die Stellungnahme der Lehrer-
schaft vorliege. Der Regierungsrat trat aber nicht auf
dieses Begehren ein, und die Erziehungsdirektion teilte
uns am 10. Oktober mit, dass der Regierungsrat das Be-
gutachtungsrecht der Lehrerschaft keineswegs grund-
sitzlich in Zweifel zog. Auch in der Frage des Sabbat-
dispenses lehnte der Regierungsrat das Begutachtungs-
recht der Lehrerschaft keineswegs rundweg ab, sondern
nur als Anspruch, bereits vor Ingangsetzung des Ver-
suches angehort zu werden. Wenn der Regierungsrat
diesen Anspruch schon im Hinblick auf den Versuchs-
charakter des Sabbatdispenses mit aller Entschiedenheit
abgelehnt hat, so bestand anderseits nie die Absicht,
diesen Versuch ohne Begriissung der Lehrerschaft in ein
Definitivum tberzufihren. Der Beschluss des Erzie-
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hungsrates vom 30. August 1955, worin die Kapitel zur
Berichterstattung bis Ende 1956 eingeladen werden sind,
zeigt, dass auch der Erziehungsrat weit davon entfernt
war, der Lehrerschaft das Mitspracherecht in dieser
Frage ginzlich vorzuenthalten oder gar das Begutach-
tungsrecht als solches grundsitzlich in Frage zu stellen.»

Diese Antwort des Herrn Erziehungsdirektors zeigt,
dass sowohl Regierungs- wie Erzichungsrat das Begut-
achtungsrecht der Lehrerschaft iiber wichtige Verord-
nungen, welche die innere Einrichtung der Schule be-
treffen, nach wie vor anerkennen.

K. Schulpflegesitzungen ohne Lehrer und Zusam-
menarbeit Iwischen Schulbehirden und Lehrer-
schaft

Immer wieder empfinden vereinzelte Mitglieder von
Gemeindeschulpflegen die an den Sitzungen der Pflege
anwesenden Lehrer als unbequem, und manchmal ver-
gessen vor allem solche Schulpfleger, die in ihrem Beruf
sich sehr ans Befehlen gewohnt sind, dass eine Schul-
pflege im Kanton Ziirich kein Geschift ist, wo der Chef
allein mit seinen hochsten Mitarbeitern nach eigenem
Gutdiinken verfiigt und befiehlt. Unsere Schule ist viel-
mehr eine mebr als hundert Jabre alte, echt demokratische Ein-
richtung, welche nur dann richtig arbeiten kann, wenn sowoh!
Pflege wie Lebrer in anfrichtigem « Teammwork» usammen-
arbeiten. Leider gibt es aber auch immer wieder Kollegin-
nen und Kollegen, die diese Tatsache nicht zu kennen
scheinen, indem sie ganz gerne auf die Teilnahme an
Schulpflegesitzungen verzichten, weil diese langweilig
und zeitraubend seien. Beiden Teilen miissen wir emp-
fehlen, einmal die « Wegleitung fir die Gemeindeschul-
pflegen» (Beschluss des Erziehungsrates vom 13. Juli
1948) zu studieren, in welcher unter anderem steht:

«Voraussetzung fiir eine reibungslose Erfullung der ge-
setzlichen Bestimmungen unter billiger Beriicksichtigung der
ortlichen Verhiltnisse ist eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Lehrerschaft und Pflege. Dieses Verhiltnis
wird am sichersten dadurch erreicht, dass die Lehrerschaft
auch in Verwaltungs- und Organisationsfragen Gelegenheit
zur Mitarbeit erhilt und dass deren Anregungen und Vor-
schlige fiir die Ausgestaltung der baulichen Anlagen ernst-
haft und wohlwollend gepriift, Vorschlige fiir Anschaffung
von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln im Rahmen des
Méglichen und Notwendigen billig beriicksichtigt werden
und dass die Pflege ihre Aufsichtspflicht taktvoll und un-
parteiisch ausiibt.»

Um fiir diese so wichtige Zusammenarbeit zwischen
Pflege und Lehrerschaft die Voraussetzung zu schaffen,
schreibt § 81 des Gemeindegesetzes vor, dass die Lebrer
der Schulgemeinde den Sitzungen der Pflege mit beratender
Stimme beiwobnen miissen. Die Ausstandspflicht wird in
§ 70 dieses Gesetzes geregelt. Sie gilt nur dann, wenn
ein Lehrer oder Pfleger als Privatperson (nicht als Lehrer
oder Pfleger) personlich Gegenstand eines Geschiftes
der Pflege ist. In allen andern Fillen, auch in Verhand-
lungen iiber die Besoldungen und an den sogenannten
Examensitzungen, an denen die Visitatoren anwesend
sind, haben die Lehrer teilzunehmen.

Bedauerlich ist auch, dass immer einzelne Pflegen
grosser Gemeinden die Zahl der an den Sitzungen teil-
nehmendenLehrerdadurch zu reduzieren versuchen, dass
sie fiir die Lehrer das ebenfalls in § 81 des Gemeinde-
gesetzes vorgesehene Vertretungssystem einfithren.
Pflege und Lehrer missen sich dartiber klar sein, dass
damit eine moglichst fruchtbare und enge Zusammen-
arbeit zwischen Lehrern und Pflegen erschwert wird,
und dass darunter nicht in erster Linie die Lehrerschaft,
sondern die Schule Schaden leiden wird.
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Zu solchen Fragen hatte der Kantonalvorstand im
Berichtsjahr verschiedentlich Stellung zu nehmen. In
einer Gemeinde fanden zwischen der Pflege und Ver-
tretern der Lehrerschaft und des Kantonalvorstandes
verschiedentlich lange Aussprachen und Verhandlungen
statt, die schlussendlich zu einer Einigung fithrten. Wir
bitten unsere Kolleginnen und Kollegen, diesem Pro-
blem der engen Zusammenarbeit zwischen Schulbe-
horden und Lehrerschaft ihre ganz besondere Aufmerk-

samkeit zu schenken. J. B.
Zum Voranschlag 1956
Rechnung Budget Budget
1954 1955 1956
Fr. Fr. Fr.
A. Einnabmen
1.. Jahresbeitrige . . . [30305.— |27 700.— |30 000.—
25 Zinsen: v s e 757.95 700.— 900.—
3. Pid. Beobachter 249, — 200.— 200.—
4. Verschiedenes . . . 226.55 200.— 400.—

Total der Einnahmen |31 538.50 |28 800.— |31 500.—

B. Auwusgaben
1iVesstand: s v o 8461.85| 8700.— | 9900.—
2. Delegiertenversamm-
T v e e 814.45| 900.—| 1300.—
3. Schul- und Standes-
fhacenc f ot 2R 1992.70 | 3000.— | 2700.—
4. Pid. Beobachter 1973.90 | 4500.— | 5500.—
5. Drucksachen. . . . 843.95 900.—| 900.—
6. Buteau u. Bureauhilfe | 3076.70 | 3 800.— | 5000.—
7. Rechtshilfer=."c =~ 1545.50 | 1500.— | 1000.—
8. Unterstiitzungen . . —_ 100.— 100.—
95 Zcitungents ¥ it 172.30 | 200.—| 250.—
10: Gebithren iy v 00 109.90 120.—| 150.—
T Stenern . o e 240.95 300.— 300.—
12. SLV: Delegierten-
Versammlung . . . 650.— 750.— 250.—
13. Verbandsbeitrige . . | 1816.90| 2000.— | 2000.—
14. Ehrenausgaben . . . 95575 200.— 200.—
15. Mitgliederwerbung . 789.95| 800.—| 800.—
16. Verschied. Ausgaben 45.50 130.— 150.—
17. Bestitigungswahlen . 452.80 —_— _—
18. Fonds fiir a.0. ge-
werkschaftl. Aufg. . | 1968.10 800.— 900.—
19. Fonds Pid. Woche . 82.25 100.— 100.—
Total der Ausgaben (27 131.45 |28 800.— |31 500.—

C. Abschluss

Emnahmeasssia 31538.50 {28 800.— |31 500.—
Ansgaben sar s e g 27 131.45 |28 800.— (31 500.—
Vorschlag | 4407.05 —— ——

Der Voranschlag fiir 1956 beruht auf dem unverinder-
ten Mitgliederbeitrag von Fr. 72.—. Angesichts der
regen Titigkeit der Vereinsorgane und der auch — in
finanzieller Hinsicht — bedeutenden Probleme, die
gegenwirtig zur Diskussion stehen, wie die Lehrerbe-
soldungen, die Versicherungsfragen und das Volks-
schulgesetz, ist dieser bescheidene Mitgliederbeitrag
sicher bemerkenswert.

Die Einnabmen aus den Mitgliederbeitrigen koénnen
dank der erfolgreichen Mitgliederwerbung umFr. 2300.—
hoher angesetzt werden als im Vorjahr, womit sie dem
Rechnungsergebnis von 1955 entsprechen. Die Zinsen
werden rund Fr. 100.— mehr ergeben; die Einnahmen
aus den Separatabonnementen fiir den P.B. dirften
knapp Fr. 200.— erreichen. Bei den verschiedenen Ein-
nahmen ist eine Riickerstattung der Erziehungsdirektion
fir Auslagen im Zusammenhang mit Volksschulgesetz-
revision eingerechnet. Insgesamt sind die Einnahmen um
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Fr. 2700.— hoher veranschlagt als im votjihrigen
Budget.

Die Ausgaben zeigen in einigen Positionen wesent-
liche Erh6hungen. Die allgemeine Neuordnung der Be-
soldungen in Bund, Kanton und Gemeinden ldsst es als
gegeben erscheinen, auch die Entschidigungen an die
Vereinsfunktionire entsprechend anzupassen. Letztmals
wurden sie auf Beginn des Jahres 1951 der damaligen
Teuerung angeglichen. Um der seither eingetretenen
weiteren Teuerung und der gegenwirtig allgemein als
notwendig erachteten Reallohnerhchung einigermassen
Rechnung zu tragen, sind die Entschidigungen an die
Vorstandsmitglieder, an den Redaktor des P. B. und an
die Biirohilfe angemessen zu erhéhen. Die Auslagen fiir
den Vorstand sind daher um Fr. 1200.— hoher einge-
stellt als im Vorjahr; sie hangen allerdings wesentlich ab
von der Zahl der Sitzungen, die gegenwirtig noch nicht
abzuschitzen ist. Auch die Auslagen fir die Delegierten-
versammlungen werden hoéher sein, weil bereits eine
ausserordentliche Tagung durchgefiithrt werden musste.
Die Auslagen fiir den Pidagogischen Beobachter haben
schon im Jahre 1955 den Voranschlag um iiber Fr. 500.—
iiberschritten, weil mit der bisherigen Zahl von Num-
mern nicht auszukommen war. Weitere Fr. 500.— Er-
hoéhung sind fiir 1956 zu erwarten. Unter dem Titel Biiro
und Biirohilfe sind auch die Spesen der Sektionen einge-
stellt. Diese bestanden (ausser in der Sektion Ziirich)
einzig in der Riickerstattung der Porti und Telephon-
auslagen und machten fir 1955 in den Sektionen ausser
Zirich mit ihren rund 1400 Mitgliedern nur Fr. 276.65
aus, was nicht einmal 20 Rappen pro Mitglied betrug.
In der Sektion Ziirich besteht ein Sekretariat. Die Arbeit
der Sekretirin fiir die Sektion wird vom Verein aus ent-
schidigt, wobei die Auslagen einschliesslich die iibrigen
Spesen im Jahre 1955 Fr. 613.05 betrugen. In den ibri-
gen Sektionen ist die immer grosser werdende admini-
strative Arbeit von den Bezirksvorstinden zu leisten.
Sie sind statutengemiss lediglich von der Zahlung des
Mitgliederbeitrages befreit. Nun soll der Delegierten-
versammlung beantragt werden, den Mitgliedern der
Bezirksvorstinde eine kleine Entschidigung fiir ihre
Arbeit zukommen zu lassen. Im Voranschlag sind hiefiir
Fr. 1000.— eingestellt. Neben diesen Mehraufwendungen
sind auch einige Einsparungen zu erwarten. Der Posten
Schul- und Standesfragen kann mit Riicksicht auf die
bisherigen Rechnungsergebnisse um Fr. 300.— herab-
gesetzt werden, trotzdem diese Fragen nach wie vor eine
besondere Betreuung erfahren. Auch die Rechtshilfe
durfte mit einem um Fr. 500.— verminderten Betrag
auskommen. Die Delegiertenversammlung des SLV wird
1956 nur eintitig durchgefiihrt, womit sich die Auslagen
um Fr. 500.— senken. Die iibrigen Positionen kénnen
unverindert oder mit kleinen Anpassungen an die
Rechnungsergebnisse eingestellt werden. Damit ergeben
sich Gesamtausgaben von Fr. 31500.—, womit der Vor-
anschlag 1956 ausgeglichen ist. H. K.

Reallohnerhihung
fiir Pfarrer und Lehrer

Mit Antrag vom 15. Mirz 1956 iiberreichte der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat ein Gesesz iiber die Festsetzung
der Besoldungen der Pfarrer und Volksschullebrer.

Der Art. 11, welcher die Bestimmungen iber die Leh-
rer enthalt, lautet:
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Die §§ 1 bis 9, 11, 12 und 21 des Gesetzes iiber
die Leistungen des Staates und der Gemeinden fiir die
Besoldungen und die Alters-, Invaliditits- und Hinter-
lassenenfursorge der Volksschullehrer (Lehrerbesol-
dungsgesetz) vom 3. Juli 1949 werden aufgehoben
und durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§ 1. Die Besoldungen der Volksschullehrer wer-
den durch Verordnung des Regierungsrates festge-
setzt.

§ 2. Das Grundgehalt und allfdllige kantonale
Zulagen werden vom Staat unter Mitbeteiligung der
Gemeinde aufgebracht.

Der Anteil des Staates wird nach Beitrags-
klassen abgestuft. Die Einteilung der Gemeinden in
Beitragsklassen erfolgt durch Verordnung des Re-
gierungsrates.

An die Grundgehilter sollen gesamthaft der
Staat 70 %/ und die Gemeinden 30 %/ aufbringen.

§ 3. Die Gemeinden konnen nach freiem Ermes-
sen Gemeindezulagen ausrichten. Sie diitfen einen
Drittel des Grundgehaltes nicht iibersteigen.

Werden die Grundgehilter voriibergehend durch
Teuerungszulagen erginzt oder durch einen Ge-
haltsabbau gekiirzt, so wird die in Absatz 1 festge-
setzte Hochstgrenze im gleichen Verhiltnis erhohe
oder herabgesetzt.

Als Gemeindezulagen gelten auch der Mietwert
der dem Lehrer zur Verfiigung gestellten Wohnung,
weitere Natural- oder Geldleistungen, soweit sie
nicht ein angemessenes Entgelt fiir besondere Ar-
beit darstellen, sowie die Sozialzulagen, mit Aus-
nahme der Kinderzulagen.

Zur Vikariatsbesoldung diirfen keine Gemeinde-
zulagen ausgerichtet werden.

§ 4. Die Verordnungen zu den §§ 1 und 2 unter-
liegen der Genehmigung des Kantonsrates.

Grundsitzlich will dieses Gesetz die Kompetenz zur
Festsetzung der Besoldungen fiir Pfarrer und Lehrer dem
Regierungsrat zusammen mit dem Kantonsrat iibergeben,
wodurch Pfarrer und Lehrer auch in diesem Punkt dem
ibrigen Staatspersonal gleichgestellt werden sollen. Pfar-
rer und Lehrer begriissen diese Neuerung, und auch der
Kantonsrat diirfte ihr zustimmen. Ob das Volk dieses Ge-
setz annimmt oder wiederum, wie schon 1948, verwirft,
bleibt eine offene Frage. Bei Annahme des Gesetzes wird
der Kantonsrat auch fiir Pfarrer und Lehrer tiber die fiir
das iibrige Staatspersonal bereits beschlossene Reallohn-
erhohung Beschluss fassen konnen. Wird die Vorlage aber
verworfen, so miissen dem Volk die abgeinderten Pfarrer-
und Lehrerbesoldungsgesetze zur Abstimmung unterbrei-
tet werden. Somit ist heute bis zur Verwirklichung der
Reallohnerhdhung fiir Pfarrer und Lehrer noch ein gewis-
ser Weg zuriickzulegen, und es ist sehr bedauerlich, dass
sowohl Finanz- wie Erziehungsdirektion die Vorarbeiten
fiir dieses Gesetz nicht frithzeitiger in Angriff genommen
haben, nachdem Pfarrer- und Lehrerverein schon am
3.Juni 1955 in einer gemeinsamen Eingabe an die Finanz-
direktion das entsprechende Begehren stellten.

Das vorliegende Gesetz wird nur dann Aussicht haben,
vom Ziirchervolk angenommen zu werden, wenn es ge-
lingt, eine gerechte Kompromissvorlage zu schaffen, der
alle, sowohl Stadt als Land zustimmen konnen.

Der Antrag des Regierungsrates hilt an der Aufteilung
der Lehrerbesoldung in Grundgehalt und in limitierte Ge-
meindezulage fest. Die Gemeindezulage soll in Zukunft
hichstens s des Grundgehaltes betragen. Damit ist das
eine Extrem der moglichen Losungen beantragt, das an-
dere wire das Verbot einer Limite durch das Gesetz. In
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der Ueberzeugung, dieses Gesetz miisse ein wohlabgewo-
gener, praktischer Kompromiss sein, schlug der Kantonal-
vorstand der ausserordentlichen Delegiertenversammlung
vom 4. Februar 1956 vor, wie die Festsetzung des Grund-
gehaltes, sei anch die Kompetenz iiber die Begrenzung der
Gemeindezulagen in die Hinde des Kantonsrates zu
legen.

Im Willen zur gegenseitigen Verstindigung und um
nicht durch einen Kampf um die Limitierung die Real-
lohnerhchung fiir Pfarrer und Lehrer zu gefihrden,
stimmte die Delegiertenversammlung diesem Antrag ein-
stimmig zu.

So schlugen wir dem Regierungsrat fir Art. II, § 3,
folgende Fassung vor:

Are. 1.

§ 3, Abs. 1: Die Gemeinden konnen nach freiem Er-
messen Gemeindezulagen ausrichten.
Der Kantonsrat ist befugt, fiir diese Ge-
meindezulagen eine Hichstgrenze fest-
zuseizen.
Werden die Grundgehilter voriiber-
gehend durch Teuerungszulagen erginzt
oder durch einen Gehaltsabbau gekiirzt,
so wird die in Abs. 1 erwidhnte Hochst-
grenze der Gemeindezulage im gleichen
Verhiltnis erhoht oder gekiirzt.
streichen und in der Verordnung auf-
fiihren.
Abs. 4: wird neu Absatz 3. ;
Zur Vikariatsbesoldung diirfen keine
Gemeindezulagen ausgerichtet werden.

Der Regierungsrat hielt aber an seiner Auffassung fest.

Ebenfalls einstimmig vertrat die Delegiertenversamm-
lung die Auffassung, alle Sozialzulagen seien ausserhalb
einer begrenzten Gemeindezulage zn stellen. Diesem
Wunsch trug der Regierungsrat teilweise Rechnung, in-
dem er beantragt, Kinderzulagen von der Begrenzung der
Gemeindezulage auszunehmen.

Dem seit Jahren immer wieder vorgebrachten Wun-
sche, allen Staatsangestellten und auch Pfarrern und Leh-
rern, welche nach dem 65. Altersjahr noch im Staatsdienst
bleiben, solite der Lohn nicht mehr um die AHV-Rente
gekiirzt werden, entsprach der Regierungsrat, indem er
Streichung von § 11 des Lehrerbesoldungsgesetzes bean-
tragt.
So bleibt die Hauptdifferenz zwischen der Stellung-
nahme unserer Delegiertenversammlung zur regierungs-
ritlichen Vorlage die Art und Weise, wie die Limitierung
der Gemeindezulage fiir die Zukunft verankert werden
soll. Hoffen wir, es gelinge dem Kantonsrat, den wir in
einer Eingabe ausfiihrlich iiber unsere Auffassung orien-
tieren werden, eine Vorlage zu schaffen, der sowohl Be-
fiirworter wie Gegner der Limitierung zustimmen kénnen.
Gelingt dies nicht, so wird die Vorlage keine Aussicht
haben, im Volke eine Mehrheit zu finden.

Wir Lehrer und auch die Pfarrer lehnen heute mit
aller Entschiedenheit einen Kampf um die Limitierung
ab. Was wir wollen, und worauf wir auch ein Anrecht
haben, ist eine Reallohnerhohung, wie sie allen iibrigen
kantonalen Beamten und Angestellten, der Kantonspoli-
zei, den Mittel- und Hochschullehrern, den Oberrichtern
und auch dem Regierungsrat zugestanden wird.

Die Lebrer der Stad: Zirich missen sich fragen, ob
diese kantonale Gesetzesrevision so innert niitzlicher Frist
unter Dach gebracht werden kann, dass die Stadt ihnen
die vom Gemeinderat bereits beschlossene Reallohn-
erhohung riickwirkend auf den 1. Januar 1956 ausbezah-

Abs.

9

Abs. 3:
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len kann. Wir glauben, dies sei durchaus moglich. So
soll das vorliegende Gesetz riickwirkend auf den 1. Januar
1956 in Kraft treten, und gemiss miindlicher Zusicherung
der Finanzdirektion sollen die Grundgehalter so festge-
setzt werden, dass eine Limite iiber den Ansitzen der Stadt
Ziirich zu liegen komme. Somit gibt die heutige Situation
in dieser Besoldungsrevision — auch wenn sie zurzeit
noch von verschiedenen unsicheren Faktoren iiberschattet
ist — auch fiir die Lehrerschaft der Stadt Ziirich zu kei-
nerlei Besorgnis Anlass. J. Banr.

Schulsynode des Kantons Ziirich
Konferenz der Kapitelsprisidenten

Am 3. Mirz 1956 tagten in Zurich, unter dem Vor-
sitz des Synodalprisidenten, Herrn E. Grimm und in

_ Anwesenheit der Herren Erziehungsrite Ing. H. Streuli

und Prof. H. Stranmann, die sechzehn Kapitelsprisiden-
ten und der Synodalvorstand.

Die Fille der teilweise umfangreichen Geschifte
zwingt den Berichterstatter, dem Protokolle folgend,
sich lediglich auf einige Hinweise zu beschrinken.

1. Ttilrevision des Volksschulgesetzes. Erziehungsrat
H. Streuli teilte mit, dass die Vorlage nun vom Er-
ziehungsrat verabschiedet sei und sich eine rasche Be-
handlung durch die Lehrerschaft aufdringe. Da Er-
ziehungsdirektion und Erziehungsrat auf eine beschleu-
nigte Vernehmlassung dringen, wird sich der Synodal-
vorstand bemiihen, fiir die Vorberatung durch die kan-
tonalen Konferenzen, die Weiterberatung im Rahmen
des ZKLV, die Vernehmlassung der Kapitel und die ab-
schliessende Stellungnahme durch die Kantonale Schul-
synode einen Zeitplan vorzulegen.

2. Lebrplan und Stoffprogramm der 1V olksschule. Die
Konferenz entschied sich fiir einen Antrag von A. Zeitz,
dass die Kapitelsabgeordneten die Moglichkeit haben
sollen, zum endgiiltigen Begutachtungsbericht vor der
Weiterleitung an die Behérden noch Stellung zu nehmen.

3. Minimalforderungen in Grammatik und VVereinheit-
lichung der Fachansdriicke in der Sprachlebre. Der Kommis-
sionsbericht ist noch nicht eingetroffen.

4. Protokolle iiber die Verbandlungen der Kapifel. Da es
sich um Berichte amtlichen Charakters handelt, ist thnen
volle Aufmerksamkeit zu schenken. Der Synodalvor-
stand wird die sorgfiltige zentrale Archivierung in
einem spiteren Zeitpunkt priifen.

5. Antragsrecht der Lebrerschaft in Schulpflegesitzungen.
K. Pellaton schilderte die unterschiedliche Behandlung
des Antragsrechtes der Lehrer in den Gemeinden des
Bezirkes Uster; nach der herrschenden Auffassung ge-
hort das Antragsrecht jedenfalls zur Wiirde des Lehrers.
M. Schirer verwies u. a. auf die Praxis in den Stidten,
wo die Lehrerschaft in den Pflegesitzungen durch Dele-
gationen mit Begutachtungsrecht vertreten ist. Ein sol-
ches weicht offensichtlich vom eigentlichen Antragsrecht
nicht wesentlich ab. Eine Pflicht zu Antrigen besteht
ohne Zweifel fiir Lehrer, z. B. bei Massnahmen einzelnen
Schiilern gegeniiber.

6. Gangstindige Turnlektionen anf der Unterstufe. . Frei
begriindete den Antrag des Kapitels Winterthur, beim
Erziehungsrat dahin zu wirken, dass der Turnunterricht
auf der Elementarstufe auch in ganzstindigen Lektionen
erteilt werden kann und das Stundenplanreglement in
diesem Sinne abgeindert werde. Die Versammlung
unterstiitzt dea Antrag einstimmig.
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7. Verdnderte Nen- Auflagen von Lebrmitteln. A. Gubel-
mann wiinschte, dass solche kiinftig im «Amtlichen
Schulblatt» bekanntgegeben werden. Zuhanden des Et-
ziehungsrates vertritt der Synodalvorstand ausserdem
den Wunsch, dass auf einer Liste im « Amtlichen Schul-
blatt» von allen Lehrmitteln der Volksschule angegeben
werde, in welcher Auflage sie gegenwirtig zur Aus-
lieferung gelangen.

8. Schreiben des Vorstandes der Sekundarlehrerkonferens,
des Kantons Ziirich betreffend das Schreiblehrmittel Fliickiger.
Der Vorstand der SKZ stellte das Gesuch, eine Begut-
achtung durch die Schulkapitel einzuleiten. Das Schrei-
ben stellt lediglich eine Meinungsiusserung des Vor-
standes dar, da die Konferenz nicht begriisst wurde.
Weil die Bekanntgabe der Kritiken fehlt, konnen diese
nicht Gberpriift werden. Die Wiinsche und Anregungen
der Oberstufe bzw. Sekundarschule wurden seinerzeit
im Lehrmittel « Die Schrift und ihre Gestaltung» bereits

zweimal beriicksichtigt: erstens im Entwurf vor der.

Drucklegung, zweitens anlisslich der Begutachtung
durch die Kapitel, bei der im grossen ganzen die Sekun-
darlehrer nicht wiinschten, mit neuen Aufgaben beziig-
lich der Handschrift belastet zu werden. Nach der 1942
abgeschlossenen Begutachtung hob der Bericht des Vor-
standes der Kantonalen Schulsynode vom 16. Januar
1943 hervor: «Die Stellungnahme der Lehrerschaft ist
eindeutig. Die Schulkapitel erblicken im Lehrmittel von
Alfred Fluckiger eine ausgezeichnete Wegleitung zur
Erteilung des Schreibunterrichtes. ...Vor allem wird
die Freiheit begriisst, die es in stofflicher und methodi-
scher Hinsicht dem Lehrer gewihrt.» Am 20. April 1943
erklirte der Erziehungsrat einstimmig den Lehrgang
von Fliickiger definitiv obligatorisch.

Somit ist die Begutachtung bereits in aller Form er-
folgt. Der Lehrbuchverfasser ist jederzeit bereit, Wiin-
sche entgegenzunehmen; sei es, um den Lehrgang ent-
sprechend zu erginzen oder die Anregungen in den
Kursen am Oberseminar (Sekundarlehrerkurse) zu ver-
wenden. Nachdem seinerzeit die Kantonale Schriftkom-
mission — auf Antrag der Sekundarlehrer — beschloss,
das entwickelnde Verfahren im Schreibunterricht sei in
der 6. Klasse abzuschliessen, der Oberstufe komme ledig-
lich die Pflicht zu, die Schrift zu erhalten, zu iberwachen
und durch Bewegungstechnik weiter zu férdern, wurden
diese Punkte im Lehrgang zusammenfassend dargestellt.
Eine Erweiterung der Abschnitte « Handschriftverbesse-
rung» und «Bewegungstechnik» lisst sich erreichen,
ohne in den Kapiteln den Schriftkampf heute neu zu
entfesseln.

Die Konferenz der Kapitelsprisidenten beschloss ein-
stimmig, das Schreiblehrmittel der Volksschule von
A. Flickiger als Grundlage des Unterrichtes beizube-
halten.

9. «Elternschulung». Dem feinsinnigen, anregenden
Vortrag von Sekundarlehrer Ernst Lauffer, Winterthur,
folgte eine Aussprache, in welcher auch Erziehungsrat
Prof. Straumann das Wort ergriff. Die Diskussion zeugte
vom Willen der Prisidenten, bei der notwendigen Auf-
klirungsarbeit zu Stadt und Land initiativ mitzuhelfen.

10. _Akinelle Aunfgaben der Ziircherischen Schulsynode.
Uber dieses Thema entspann sich zum Schluss, unter
Leitung des Vizeprisidenten Dr. V. Vogeli, eine leb-
hafte Auseinandersetzung. 75

Ziirch. Kant. Lehrerverein
Abns den Sitzungen des Kantonalvorstandes

32. Sitzung, 8. Dezember 1955, Ziirich

In einer eingehenden Aussprache werden alle mit der
Besoldungsrevision zusammenhingenden Fragen er6r-
tert: Abinderung des Lehrerbesoldungsgesetzes oder
Ermichtigungsgesetz — Verhiltnis zwischen Grund-
gehalt und Gemeindezulage — Limite — Lastenaus-
gleich innerhalb des Kantons.

Der Entwurf des Regierungsrates zu einem Gesetz
tber die Abinderung der Gesetze uber die Ausbildung
der Lehrkrifte der Volksschule ist von der Erziehungs-
direktion simtlichen Kapitularen zugestellt werden.
Synodalvorstand und Kantonalvorstand haben fiir des-
sen Behandlung den nachfolgenden Weg festgelegt:

a) Behandlung an einer a. o. Delegiertenversammlung

des ZKLV,

b) Kapitelsprisidentenkonferenz,

c) Kapitelsreferentenkonferenz,

d) Kapitelsversammlungen im 1. Quartal des neuen

Schuljahres.

Der Synodalvorstand und der Kantonalvorstand leh-
nen die Vorlage aus pidagogischen Erwigungen ein-
stimmig ab und ersuchen die Erziehungsdirektion um
Bekanntgabe der Stellungnahme des Erziehungsrates,
um eventuell dessen Beschluss der regierungsritlichen
Vorlage entgegenstellen zu kénnen.

In einer Aussprache mit pensionierten Kollegen iiber
Rentenfragen kommt der Wunsch nach einer bessern
Organisation der Pensionierten zum Ausdruck. Der
Kantonalvorstand wird die Angelegenheit priifen.

33. Sitzung, 15. Dezember 1955, Ziirich

Kenntnisnahme von den Beschliissen der Hauptver-
sammlung des Lehrervereins Ziirich vom 12. Dezember
1955 zur Besoldungsrevision. Der Kantonalvorstand
nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass in der Reso-
lution die neuralgische Frage der Limitierung der frei-
willigen Gemeindezulage nicht erwihnt wird, im Be-
streben, die Besoldungsrevision nicht zu einem Streit
iiber diesen Punkt auszuweiten.

Die Finanzdirektion vertritt die Auffassung, aus der
Neuregelung der AHV-Ubergangsrenten auf den 1. Jan.
1956 lasse sich keine Kiirzung der BVK-Renten ableiten,
da die neuen Ubergangsrenten nicht mit dem vorausge-
gangenen Anstellungsverhiltnis zusammenhingen. Sie
hilt ferner dafiir, dass der Lehrerschaft die aus der Be-
soldungsrevision resultierende Lohnerhéhung vom
1. Januar 1956 zukommen miisse, wie dies bei den iibri-
gen Staatsangestellten der Fall ist. VST

34. Sitzung, 22. Dezember 1955, Ziirich (1. Teil)

Kenntnisnahme von einer Besprechung des Finanz-
direktors mit den Vertretern der Personalverbinde am
20. Dezember 1955. Wichtig ist fiir uns die Versicherung
von Herrn Regierungsrat Meier, dass Pfarrer und Lehrer
beziiglich der Besoldungsrevision gleich behandelt wer-
den sollen wie das tibrige staatliche Personal.

Unsere Eingabe betreffs die Besoldung der Aktuare
der Bezirksschulpflegen ist noch nicht zur Sprache ge-
kommen. BB,

Redaktion des Pidagogischen Beobachters: Max Suter, Frankentalerstrasse 16, Ziirich 10/49
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Die Freude des Lehrers

ist der ausserst handliche, zuverldssige und billige Vervielfiltiger
fiir Hand- und Maschinenschrift (Umrisse, Skizzen, Zeichnungen,
Rechnen-, Sprach- und andere Ubungen, Einladungen, Programme
etc. etc.), der

USV-Stempel

Er stelit das Kleinod und unentbehrliche Hilismittel tausender
schwelzerischer Lehrer und Lehrerinnen dar. Einfach und rasch
im Arbeitsgang, hervorragend in den Leistungen.

T

Modell : Format: Preis:

No. 2 AB Postkarte Fr. 30.—
No. 6 A5 Heft Fr. 35.—
No. 10 A4 Fr. 45—
Verlangen Sie Prospekt oder Stempel zur Ansicht.

USV - Fabrikation und Versand:

B. Schoch Papeterie Oberwangen [TG

Telephon (073) 676 45

Radiergummi

ORA

feiner, sehr weicher,
weisser Naturgummi

fir den Schulbedarf
in Karton a 20, 30, 40
und 60 Stick.

Verlangen Sie bitte
bemusterte Offerte.

RABUS AG., BERN

Papeterie en gros
Speichergasse 35

aus
‘ echtem
Gold

ist diese Leicht-Gleitfeder die in
derSchweiz hergestellt wird und
in dem Qualitats-Fiillhalter

schonabFr. ﬂ 5“ erhéltlichist

Daneben besitzt derselbe alle
Vorteile, die lhnen die moderne
Fillhaltertechnik zu bieten ver-
mag.

Erhdltlich in Papeterien

Schulmobel, die allen Anforderungen entsprechen !

WWITYw

Unsere aus Stahlrohr konstruierten
Schulmébel sind zweckmassig und so-
lid gebaut. Sie werden mit festen und
neigbaren Tischplatten, auf Wunsch
auch in der Hohe verstellbar, fabriziert.
Die ebenfalls verstellbaren Stiihle ge-
wahrleisten dank ihrer gut durchdach-
ten Form ein angenehmes Sitzen. Die
Holzteile unserer Schulmdbel werden in
garantiert la Buchen- und Eichenholz
hergestellt, gespritzt mit kratz- und
tintenfestem Lack.

Firweitere Auskiinfte und fachgemasse
Beratung wenden Sie sich bitte an:

APPARATEBAU AKTIENGESELLSCHAFT
Trilbbach / St. Gallen Tel. (085) 8 22 88
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AZ

ZUurich 1

SSL Vertriebsstelle des Schweizerischen Schullichtbildes

Lehrmittel AG. Basel

Von der neuen SCHWEIZER-Schul-Farbdia-Reihe liegen folgende Teilgebiete vor:
Kanton Graubiinden Kanton Tessin Kanton Wallis Der Bergbauer

Detailverzeichnisse und Auswahlsendungen unterbreiten wir lhnen gerne auf Anfrage

Aus unserem Ubrigen KIein-Diaprogramm empfehlen wir lhnen:

Geographie:
Italien (95 Dias) vollstdandige Neubearbeitung
Portugal* Palastina®* Syrien und Libanon*
Afrika: Bau und Relief. Klima und Vegetation. Tierwelt, Rassen, Vdlker und Kulturen. Wirtschaft der
Eingeborenen. Moderne Wirtschaft und Kultur.
Island: Das Land. Mensch und Wirtschaft.
Deutschland: Neulandgewinnung an der Kiiste. Der Deich. Die Niederweser. Das Ruhrgebiet. Der
Duisburger Hafen. Das Bergische Land.
Finnland Lappland Schweden Grénland Holland Spanien Jugoslawien usw.

Zoologie:

Saugetiere. Vogel. Kriechtiere. Lurche. Fische. Insekten. Spinnentiere und Krebse. Weichtiere. Wiirmer.
Stachelhauter. Hohltiere usw.

Botanik:

Reis, Anbau und Ernte. Pflanzliche Lebensgemeinschaften. Fleischfressende Pflanzen. Pilze.
Giftpflanzen. Parasitismus und Symbiose bei hoheren Pflanzen usw.

Kunst- und Kunstgeschichte:
Aegyptische Kunst. Spatbarock und Rokoko. Gotik. Meisterwerke der Malerei. Mittelalterliche Stadt usw.
SCALA-Farbdias aus Florenz: Galleria degli Uffizi. Museo di S. Marco. Galleria dell’Accademia,
Galleria Palatina, Palazzo Pitti. Siena. Assisi. Pittura Francese dell’Ottocento.
# erscheinen Ende Mai | anfangs Juni 1956.

SAFU-Dias (schwarz/weiss) gesamtes Programm
Projektions-Apparate aller Art und Zubehor

Zoologie: Schliter-Naturpraparate (Auszug):

Skelettpraparate unter Glas: Ringelnatter Fr. 54.—, Zauneidechse Fr. 33.50, Kammolch Fr. 26.50
Karpfen Fr. 78.50, Hecht Fr. 78.50, Hauskatze Fr. 72.—, Haushuhn Fr, 68.—, Rabenkrahe Fr. 39.50, Haus-
hund (ohne Glas) je nach Grosse Fr. 95.— bis 150.—, Igel Fr. 30.—, Maulwurf Fr. 24.—, Wasser-
frosch Fr. 26.—, Schiadelprdaparate: Hausrind mit Hoérnern Fr. 75.—, Pferd Fr. 55.—, Ziege oder
Schaf Fr. 42.—, Feldhase Fr. 10.50. FuBsammlung, bestehend aus: Katze, Schwein, Schaf, Rind,
Pferd, auf Brett Fr. 108—. Trockenprdparate: Ringelnatter Fr. 39.50, Kreuzotter Fr. 39.50. Biologien:
Honigbiene Fr. 18.—, Rote Waldameise Fr. 18.—, Maulwurfsagrille Fr. 18.—, Maulbeer-Seidenspinner Fr.18.—.
»~Was wir am Strande finden'* Fr. 38.—.

Menschenkunde

Skelette und Modelle in reicher Auswahl, zum Teil unzerbrechlich. Weltbekannte ,,Somso‘‘-Fabrikate!
Alleinauslieferung fir die Schweiz.
Ausfuhrliche Preisliste steht zu lhrer Verfiigung.

Experimentiertische
(fur Lehrer und Schiiler)

Chemikalien- und Materialschranke usw.
Physikzimmer. Labors.

Generalvertretung des Schweizer Fabrikats
KILLER, Wil/Turgi

Grosste Schulwandkarten-Auswahl Geographie-Geschichte

(Westermann, Flemming, Perthes, Wenschow usw.)
Neues Detailverzeichnis ist soeben erschienen.

488

Wwiey
Ebag

AB. Fachschriften-Verlag & Buchdruckere:




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 27. April 1956, Nummer 8-9

